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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den SS 1 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1

\
18. November 201 3 J

Gültig bis:
23.11.2024 Reglstriernummer 2 RP-2014-000285286 1

Gebäude
Hauptnutzung /
Gebäudeka lorie

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude 3

Baujahr Wärmeerzeuger 3 4

Nettogrundfläche 5

Wesentliche Energieträger fU
F1 und Warmwasser

Erneuerbare Energien

Art der Lüftung / Kühlung 3

Nichtwohngebäude

Erdgas E. Strom-MIx

Art: Verwendung

A Fensterlüftung D Lüftungsanlage mit WärrnerückgewirInung D Anlage zur
n Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnungn Schachtlüftung Kühlung

n Neubau n Aushangpnicht0
X Sonstiges (freIwillig)!iterung)n Vermietung / Verkauf

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des EnergIebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des EnergIeverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezug8fläche dIent dIe Nottogrundflächo. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen
(Seite 4)

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Enorgiebodarb erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pfticht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach 5 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - sIehe SeIte 5)

n Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des EnergIeverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf SeIte 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf
statistischen Auswertungen

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch n Eigentümer X Ausstelter

n Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freËwiltige Angabe).
\ J
6

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Ib

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben Im Energieausweis
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausw8is ist
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen

beziehen sich auf das gesamte
lediglich dafür gedacht, einen

\

Aussteller

hort+hensel GmbH
Barbara Hort
Augustastraße 3
67655 Kaiserslautern

Dipl 1119. FH Barbrl,-o H ort, ArchifektinEne rgieborateriil B,ö'FA 04734/01
8U!-ji.J:fc le 3 '873 ;!Gute fn

-1605 6 j 9
24,11,2014

Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung
der Registriernummor (S 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die RegËstriemummer ist nach deren
Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangat>en möglich 4 bei Wärmerletzen Baujahr der Übergabestatlon
Nettogrundfläche ist im Sinne der EnEV ausschließlich der beheizte / gekühlte Teil der Nettc)grundfläche

HottoanrottI SoRware. Energ+etnrator 18599 8.0.9
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ENERGIEAUSWEIS
\

für Nichtwohngebäude
gemäß den SS 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom

1

\
18. November 2013

J

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer 2 RP-2014-000285286 2

e
Primärenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

5

t CO2-Emissionen 3 93,0 kg/(m2'a)
Prlmärenerglebodarf dIeses Gebäudes

407,0 kWh/(m’-a)

0 1 00 200 300 400 500

EnEV-Anforderungswert fNeubau (Vergleichswert)
EnEV-Anforderungswert
modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Anfordqrynqen gemäß EnEV 4

Primärenerr®bedarf

Ist-Wert 407,0 kWh/(m2a) Anforderungswert 223,1 kWh/(mza)
n Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

Mittlere Wärmedurchqpnq;koeffizienten
Sommedicher Wärmeschutz {bei Neybgu)

[] eingehalten

[] eingehalten

)8( Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")

D Vereinfachungen nach 5 9 Absatz 2 EnEV

a n Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

Endenergiobedarf
Jährlicher Endel in kWh/(m&a) für

Kühlung einschl.
Lüftung 5) Befeucl

343,9

18,7

8,9

Endenergiebedarf Wärme [Pflichtangabe in ImmobiIIenanzeigen1 362,6 kWh/(m2' a)

Endenergiebedarf Strom\ [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 8,9 kVW1/(m2-a) J

Angaben zum EEWärmeG 6
1 3 e

Zonen
5

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme.und
Kältebedarf8 auf Grund des Erneuerbare.Energien.Wärme-
gesetzes (EEWärmeG)

Nr. 1 Zone
Schule, Kindergarten

2

Fläche [mg 1 Anteil [%]

100,o424,0

Art: Deckung8anteil: o/o

o/8

o/o

Ersatzmaßnahmen 7
Die Anforderungen des EEWärmoG worden durch dIe
Er8atzmaßnahme nach S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
erfüllt.

[] weitere Zonen in der Anlage

n Die nach 5 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärRen
Anforderungswede der EnEV sind eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kWh/(m'a)

====x
Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebo-
darfs in vielen Fällen neUn dem Berechnungsverfahren alternative Ver.
einfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randtndingungen
edauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsäch-

n Die in Verbindung mit S 8 EEWärmeG um %
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

VersctIärfter Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kWh/(m2-a) J
l siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
' nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des 5 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV
- nur bei Neubau 7 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von 57 Absatz l Nummer 2 EEWärmeG

HottoonrottI SoRw8ro. En8rgioberater 18599 8.0.9

3 freiwillige Angabe
5 nur Hilfsenergiebedarf
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den SS 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1

\
18. November 201 3

J

Erfa$ster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer 2 RP-2014-000285286 3

Endenergieverbrauch

0 100 200 300 400 500

n Warmwasser enthalten

0 1 00 200 300 400 500 600 >700

–––=

Der Wert enthält den Stromverbrauch für

n Zusatzheizung n Warmwasser [ Lüftung H eingebaute Beleuchtung n Kühlung n Sonstiges

Verbrauchserfassung

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Gebäudenutzung
H _RU ,1 _ ___ _ __ __ _ __ __ ____ • r_ __Ir_ L __ __
Erläuterungen zum Verfahren

Gebäudekategorie/
Nutzung

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchs-
kennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung
vorgegetnn. Die Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter beheizte/gekühlte Nettogrundfläctre. Der
tatsächliche Energieverbrauch eines Gebäudes weicht
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
ändernden Nutzervertlaltens von den angegebenen
Kennwerten ab

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
3 veröKentlicht unter www.bbsrenergieeinsparung.de durch das Bundesministerium für Verkehr. Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen

mit dem BundesministerIum für WirtschaR und Technologie 4 gegetnnenfalls auch Leerstandszuschläge in kWh

Hottoenrottr SoRware. EnerQleborat8r 18599 8.0 8
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4Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer 2 RP-2014-000285286

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind

Empfohlene ModernIsierung9maßnahmen

)8( möglich O nicht möglich

empfohlen (freiwillige Angaben)
geschätzte
Kosten pro
eingesparte

Kilowatt-
stunde

Endenejgjg

Nr. Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

in 1 als
Zusammenhang 1 Einzel-

mitgrößerer l maß-
Modernisierung } nahme

geschätzte
Amortisa-
tionszeit

1 ! Dach Dämmung der obersten
Geschossdecke zum Dachraum. z.B
14 cm WLG 035

x 1x

2 i Wände Dämmung der Außenwände, z.B.
WDVS 16cm WLG 035

X

X

0

31 Fenster Einbau von neuen Holz-Fenstern mit

3-fach-Wärmeschutzvorglasung, z.B.
U= 0,90 W/m=K

0

n weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

HInweIs: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information
Sie sind kUIZ gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung

Genauere Angaben zu d=Ër
erhältlich bei/Ünter: - l Augustastraße 3, 67655 KaIserslautern

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)
6 \

L J
siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

Hottoenroth SoRwar8, En8rglotnrater 18599 8.0.8
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den SS 1 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013L J

Erläuterungen 5

r
AnRabe C?ebäudetqll - Seite l
Bei Nichtwohng8bäuden. die zu einem nicht unertret)lichen Anteil zu Wohn-
zwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Enorgieausweisos gemäß
dem Muster nach Anlage 7 auf den Gebäudeteil zu beschränken, der
getrennt als Nichtwohngebäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen S 22
EnEV). Dies wird im EnerBieaugweis durch die Angabe ,Gebäudeteil" deut-
lich gemacht.

-\
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln tnrechnete. jährlich
benötigte En8rgiemenge für Heizung. Warmwasser, eingebaute Beleuchtung,
LÜRung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungs-
bedingungen errechnet und ist ein Indikator für die Energieeffizienz eines
Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie
menge. die dem Gebäude unter Annahme von standardisierten Bedingungen

und unter Berücksichtigung der Energieveduste zugeführt werden muss, da
mit die standardisierte Innentemperatur. der Warmwasserbedarf, die notwon-
dige Lüftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden können. Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Erneuerbare Fnerlllen - Seite 1
Hier wird darüber informiert. wofür und in welcher Art erneuerbare Energien
genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zum EEWärmeG)
dazu weitere Angaben .

Enqrqlqbqdprf - SeRa 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres.Primärenergiebedarf und den
Endenergiebedarf für die Anteile Heizung. Warmwasser. eingebaute B&
leuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
äsch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebäudeb8zogener Daten und unter Annahme von st8ndar-
disierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, dafiniertes
NutzeNertraKen, $tandartlisierte Innentemperatur und innere Wärmegewinne)
berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudesun-
abhängig vom NutzervertlaKen und von der Wetterlage beurteilen. Insbeson-
der8 wegen der standanJisierten Randbedingungen erlauben die angege.

-benen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch

Angaben zum EEWürm9<3 - SeIte 2

Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in besümmtem Umfang 8rneu8r.
bare Energien zur Deckung des Wärme und KäKebedarfs nutzen. In dem
Feld Angaben zum EEWärmeG“ sind die Art der eingesetzten erneuerbaren
Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld

,Ersatzmaßrlahmen" wird ausgefüllt. wenn die Anforderungen des
EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von
Energie erfüllt werden. Die Angaben dienen gegenüber der zuständigen Be-

höHe als Nachweis des Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaß-
nahme und der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften
Anforderungsw8de der EnEV

EnqpnerR}evertwauch - Seite 3
Die Angaben zum Endenergievert>rauch von Wärme und Strom werden für

das Gebäude auf der Basis der Abrechnungen von Hoizkost8n bzw. der
Abrechnungen von Enorgielieferanten ermittelt. Dabei werden die Energie-

vert>rauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Nutzein.
hüten zugrunde gel9gt, Die so ermIttelten Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter Nettogrundfläche nach der EnEV. Der erfasste Energiever-
brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimafaktoren auf einen doutschlandw8tton Mittelwert umgerech-

net. Die Angaben zum Endonergio verbrauch geben Hinweise auf die energe
tische Qualität des Gebäudes. Ein kleiner Wort signalisiert einen geringen
Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht möglich. Der tatsächliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder
eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich ändernden Nutzervertrattens oder sich ändernder Nutzungen vom ange
gebenen Endenergi8vert>rauch ab

Der Pdmärenergiebodarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er
berücksichtigt neben der Endenergie auch die sogenannte „.Vorkette- (Er-
kundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energieträger (z.B. Heizöl, Gas. Strom. erneuerbare Energien etc.), Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie
effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende EnerBienut-

zung. Die angegebenen Vergloichswene geben für das Gebäude die Anfor-
derungen der EnEV an, die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energie
ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus oder einer Modernisierung
des Gebäudes, die nach den Vorgaben des 5 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV
durchgeführt wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie zur Orion.

tierung hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes. Zusätzlich
können die mit dem Energiebedarf verbundenen CO2.Emissionen des
Gebäudes freiwillig angegeben werden.

Der Endwert der Skala zum Primärenergiebedarf beträgt, auf die Zehnersteb
18 gerundet. das Dreifache des V8rgteichswerts ,EnEV AnforderungsweR
modernisieaer Attbau- (140 % des „EnEV Anford8rungswerts Neubau").

Im Fall längerer Leorstände wird hierfür einpauschaler Zuschlag rechnerisch
bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und inwieweit der-

artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind. ist der Tabelle .Ver-
brauchserfassung' zu entnehmen.

F-1111111l8MU•z3ülgH
Die EnEV stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Änderungen auch
Anforderungen an die energetische Qualität aller wärmoUbertragenden Um-
fassungsflächen (Außenwände. Decken, Fenster etc.) sowie bei Neubauten
an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäu-
des

Die Vergleichswede ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebäu-
do. Kleinere Verbrauchswerte als der Vorgleichswed signalisieren eine gute
energetische Qualität im Vergleich zum Gebäudebestand dieses Gebäude-
typs, Die EndweRe der beiden Skalen zum Endenergievert>rauch betragen.
auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen Vergleichswerts

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilionanzoigen die in 5 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erfonierlichen Angaben
sind dem Energieausw8is zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2
oder 3.

\

Primären81111everbrpuch - Settq ;
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude insgesamt ermit-
teHen Endenergievert)much für Wärme und Strom hervor. Wie der Primär-
energiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktorer1 ermittelt. die die Vor-
kette der jeweils eingesetzten Energieträger berücksichtigen. J

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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